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Merkblatt für die Vermarktung des ökologischen Mehrwerts der Stromproduktion aus er-

neuerbaren Quellen. 

 

 

Unabhängige Produzenten von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen mit Einspeisung ins 

Netz der EGV  erhalten ab 1. Januar 2012 eine Vergütung gemäss jeweils geltendem Tarif KN. Mit 

dieser Vergütung wird der ökologische Mehrwert der Stromproduktion nicht abgegolten. Der Produ-

zent hat aber die Möglichkeit, den ökologischen Mehrwert seiner Produktion (HKN, TÜV, natu-

remade etc.) nebst der Vergütung der EGV zu Marktkonditionen zu verkaufen. Voraussetzung dafür 

ist die Registrierung der Anlage und der Produktion im nationalen Herkunftsnachweissystem sowie 

die Einspeisung der gesamten Produktion ins Netz der EGV (nicht nur Überschussenergie). 

Die Vermarktung des ökologischen Mehrwerts ist auch für Produzenten möglich, die Ihre Anlage und 

Produktion nach Art. 7a des Energiegesetzes bei der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) 

angemeldet haben, jedoch auf der Warteliste sind und die Vergütung deshalb noch nicht erhalten. 

Sobald der Produzent die Vergütung durch die KEV erhält, erlischt der Anspruch auf die Eigenver-

marktung des ökologischen Mehrwerts, da dieser mit der KEV bereits abgegolten ist. 

Grundsätzlich ist der Produzent frei, über welche Organisation er den ökologischen Mehrwert ver-

kaufen will. Einfach ist die Möglichkeit über den Verein Aargauer Naturstrom, bei dem die EGV Mit-

glied ist. Auf der Homepage des Vereins Aargauer Naturstrom www.agnaturstrom.ch finden sich ein 

Anmeldeformular und die Beschreibung des Vorgehens. 

Produzenten, deren Anlagen bereits in Betrieb stehen und von der EGV bisher in anderer Form ent-

schädigt wurden, erhalten ab 1. Januar 2012 nur noch die Vergütung gemäss Tarif KN (Empfehlung 

des Bundesamtes für Energie BFE). Die EGV empfiehlt deshalb solchen Produzenten, die Möglichkeit 

der Eigenvermarktung ab 1. Januar 2012 zu nutzen. Die Gesamtvergütung ist in der Regel wesentlich 

höher als die heutige Vergütung durch die EGV. 

Die EGV behält sich vor, zukünftig ein eigenes Vermarktungsprogramm zu führen. In einem solchen 

Fall werden die Produzenten rechtzeitig informiert. 

Zur Unterstützung bei der Umsetzung ist Ihnen die EGV gerne behilflich. 

Elektrizitätsgenossenschaft Villnachern 
Im Oktober 2011 
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